
1. Sati;ung zurAnderung der Friedhofssatzung
der Stadt Rasten berg

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der derzeit gültigen
Fassung und des § 33 des Thüringer Bestattungsgesetzes (ThürBestG) in der derzeit
gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Rastenberg in seiner Sitzung am 2^,.<??./^
folgende I.SatZLing zur Äncierüngcier Frieä^ofssatzung beschlösseh:
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Der § 4 erhält folgende Fassung:

Die Friedhöfe sind während der Tagzeiten für den Besucherverkehr geöffnet.
Sonderregelungen können durch die Friedhofsverwaltung getroffen werden.
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Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rastenberg, den ,/<<f. O^. ^
M G\ ^~'?-^ 4-7.

•^ •((
^ y 0chä%r

i-d
Bürgermeister \^ 0:

1{J
<b/\

^.-r ^ö?: ff A S^

ö

Dieso Satzung wurde bekannt gsmacht
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